
Notfälle in der Augenarztpraxis 

Wann sollten Sie sich umgehend telefonisch bei uns melden (akuter Notfall) ?


Unfälle mit Beteiligung des Auges: 

•    Arbeitsunfall 


•    Fremdkörper  


•    Verätzung


•    Prellung des Augapfels


Plötzlicher schmerzloser Sehverlust:  

•    Plötzliche Gesichtsfeldausfälle


•    Plötzlich auftretende Lichtblitze, Rußregen (viele sich explosionsartig ausbreitende schwarze                                                  

       Punkte) oder ein Schatten wie ein Vorhang


•    Rußschwaden und größere sich bewegende Punkte


Plötzliche Schmerzen am Auge mit Sehminderung 

Die oben genannten Notfälle sollten möglichst schnell behandelt werden. Bitte setzen Sie sich in 
diesen Fällen mit uns telefonisch in Verbindung.  

Bei folgenden anderen Augenerkrankungen, die durchaus für den Patienten mit 
Beschwerden oder Sehbeeinträchtigungen einhergehen können, besteht in der Regel keine 
akute Bedrohung für das Auge:  

Dazu zählen: 

• einfache oder allergische Bindehautentzündung




• Lidrandentzündung


• Gersten- sowie Hagelkörner


• Tränende sowie gereizte Augen durch Wind, Staub, Klimaanlage, Heizungsluft etc.


Linderung bringen in diesen Fällen bereits oft Tränenersatzmittel, die rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich sind. 


Die Gabe von Antibiotika ist nur in schwerwiegenden Fällen notwendig, da die häufige Gabe von 
Antibiotika zu Resistenzen führt. 


Bei einer eitrigen Bindehautentzündung (gelblich-schleimiges Sekret) empfehlen wir die 
Anwendung von Fenchelsamen. Eine genaue Anleitung hierfür finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage. 


Wir bitten Sie jedoch sich in allen Fällen immer telefonisch bei uns anzumelden. Gerne können Sie 
uns eine Nachricht auf unserem Telefonassistenten hinterlassen, wir rufen schnellstmöglich 
zurück.


